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 EEG 2009: Anlagenregister war noch nicht eingerichtet.  

 Für Strom aus Solaranlagen nach den §§ 32 und 33 EEG 2009 

bestand aber Vergütungsverpflichtung nur, wenn die 

Anlagenbetreiberin oder der Anlagenbetreiber den Standort und die 

Leistung der Anlage der Bundesnetzagentur gemeldet hatte. (§ 16 

Abs. 2 Satz 2 EEG 2009) 

 EEG 2012: Gleiche Rechtslage zur Registrierungspflicht im PV-

Meldeportal der BNetzA. Sanktion bei unterlassender Meldung 

des Standortes und der installierten Leistung an BNetzA:  

 Bis 31. Juli 2014: Vergütungsanspruch verringert sich auf den 

tatsächlichen Monatsmittelwert des energieträgerspezifischen 

Marktwerts (wird monatlich durch ÜNB veröffentlicht; § 17 Abs. 2 

EEG 2012). 

• Ab 1. August 2014: Vergütungsreduzierung auf null.  

Registrierungspflicht nach EEG 2009/2012 
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Registrierungspflicht nach EEG 2014 

• Bei Anlagen nach § 6 EEG 2014: Registrierungspflicht für  

• Jede ab dem 1. August in Betrieb genommenen EEG-Anlage 

• öffentlich-rechtliche Genehmigungen von Neuanlagen,  

• Veränderungen einer neuen Anlage und  

• nach § 6 AnlRegV Bestands-EEG-Anlagen, wenn:  

 die installierte Leistung einer bestehenden Anlage erhöht oder verringert wird,  

 Bestandsanlagen erstmalig ausschließlich Biomethan zur Stromerzeugung 
einsetzen, um eine Förderung nach den Bestimmungen des EEG in der Fassung 
in Anspruch zu nehmen, die für die Anlage gemäß den Übergangsregelungen in § 
100 Abs. 1 Nr. 4 oder 10 und Abs. 2 Satz 2 EEG 2014 maßgeblich ist,  

 eine Wasserkraftanlage nach § 40 Abs. 2 EEG 2014 ertüchtigt wird,  

 die verlängerte, erhöhte Anfangsvergütung für eine Windenergieanlage an Land 
nach Ablauf der fünf Jahre nach ihrer Inbetriebnahme nach § 29 Abs. 2 Satz 2 
des EEG in der für die jeweilige Anlage maßgeblichen Fassung in Anspruch 
genommen wird (nur für Anlagen mit IBN ab 1. Januar 2010),  

 erstmalig die Flexibilitätsprämie nach § 54 EEG 2014 in Anspruch genommen 
wird oder 

 die Anlage endgültig stillgelegt wird. 
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Registrierungspflicht nach EEG 2014 

• Grundsätzliche Frist für Anmeldung: 3 Wochen nach 
Ereignis.  

• Rechtsfolge der Nichtregistrierung nach EEG 2014 => 
Verringerung des „anzulegenden Wertes“ auf null 

• 1. solange Anlagenbetreiber die zur Registrierung der 
Anlage erforderlichen Angaben nicht nach Maßgabe der 
Anlagenregisterverordnung an das Anlagenregister 
übermittelt haben, 

• 2. solange und soweit Anlagenbetreiber einer nach der 
Anlagenregisteverordnung registrierten Anlage eine 
Erhöhung der installierten Leistung der Anlage nicht nach 
Maßgabe der Anlagenregisteverordnung an das 
Anlagenregister übermittelt haben. 

 Wenn Anlagenbetreiber die Frist von 3 Wochen ohne Meldung 
verstreichen ließ, galt für die Zeit bis zur Meldung die 
Sanktion.  
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Registrierungspflicht nach EEG 2014 

 Urteil des BGH vom 5. Juli 2017 (Az. VIII ZR 147/16):  

• Fördersanktion auf null wird bestätigt.  

• Förderreduzierung auf null ist nicht unverhältnismäßig.  

• Anlagenbetreiber hat gegenüber dem Netzbetreiber auch 
keinen Anspruch auf eine „Ersatzvergütung“; so schon 
vorangegangenes BGH-Urteil vom 18.11.2015.  

• Netzbetreiber muss Anlagenbetreiber nicht über 
Registrierungspflicht informieren.  

• Anlagenbetreiber hat eigene Informationspflicht über seine 
gesetzlichen Pflichten, d.h. auch über Registrierungspflicht.  

• Keine Abhängigkeit des Rückforderungsanspruchs des VNB 
von äquivalentem Rückforderungsanspruch des ÜNB 
gegenüber dem VNB.  
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Registrierungspflicht nach EEG 2017 

 Wesentliche Änderungen zum 1.1.2017: Als Neuanlagen nach § 3 AnlRegV 
gelten auch Bestands-Biomasseanlagen, die Ausschreibungszuschlag er-
halten haben, und Wasserkraftanlagen nach § 40 Abs. 2 EEG 2017: 

 Neue AB-Meldepflichten: Wasser: Art der Ertüchtigungsmaßnahme, deren 
Zulassungspflichtigkeit sowie Höhe der Steigerung des Leistungsvermögens.  

 Wind: Standortgüte bzw. ob Pilot-WEA vorliegt.  

 Erweiterte NB-Mitteilungspflichten nach § 8 AnlRegV an BNetzA:  

 Standortgüte von Windenergieanlagen an Land, sobald und soweit sie 
ihnen von den Anlagenbetreibern übermittelt worden ist,  

 Küstenentfernung und Wassertiefe von WEA auf See,  

 Im Anschluss an die Vorlage eines Stilllegungsnachweises nach § 100 
Abs. 3 Satz 3 EEG 2017 durch den AB:  

• die Kennziffer der stillgelegten Anlagen und  

• die installierte Leistung der Anlage, die einen Zahlungsanspruch nach § 
19 i.V. mit § 100 Abs. 3 Satz 3 oder Satz 6 EEG 2017 hat,  

 Die Höchstbemessungsleistung von Biogasanlagen nach § 101 Abs. 1 
Satz 2 oder 3 EEG 2017.  
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EEG 2017 und Marktstammdatenregister 

 Marktstammdatenregisterverordnung ist am 1.7.2017 in Kraft getreten.  

 Anlagenregister wurde bislang noch nicht durch Marktstammdatenregister 

ersetzt. Anlagenbetreiber/Meldepflichtige können Daten bis auf Weiteres 

über BNetzA-Seite/PV-Meldeportal melden, s.  

 https://www.bundesnetzagentur.de/DE/Sachgebiete/ElektrizitaetundGas/Unt

ernehmen_Institutionen/DatenaustauschundMonitoring/MaStR/RegistrEEGA

nlagen/RegistrEEGAnlagen_node.html.  

 EEG-Anlagen und deren meldepflichtigen Genehmigungen werden wie 

bisher registriert (Meldebogen). PV-Anlagen (außer Freiflächenanlagen) 

sind über das PV-Meldeportal zu registrieren. 

 Für die Registrierung gilt neue Monatsfrist ab Inbetriebnahme der 

Anlage oder ab Erteilung der Genehmigung (bisher: drei Wochen); 

Fristberechnung nach § 188 Abs. 2 BGB.  

 Daten, die nach der MaStRV eingetragen werden müssen, aber z.Zt. 

nicht eingetragen werden können, müssen nachgetragen werden, sobald 

das Webportal dies ermöglicht.  
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EEG 2017: Sanktionierungen von Nicht-

Anmeldung von EEG-Anlagen (I) 

 Meldepflicht ergibt sich aus § 6 EEG 2014/2017 i.V. mit 
Anlagenregisterverordnung.  

 Neu: Gestufte Sanktionierung bei Nichtmeldung an BNetzA 

 Sanktion bei Nichtmeldung der Daten: Reduzierung des 
anzulegenden Wertes auf null (§ 52 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 und 2):  

 „Der anzulegende Wert verringert sich auf null, 

 1. solange Anlagenbetreiber die zur Registrierung der Anlage 
erforderlichen Angaben nicht an das Register übermittelt haben 
und die Meldung nach § 71 Nr. 1 noch nicht erfolgt ist, 

 2. solange und soweit Betreiber von im Register registrierten Anla-
gen die zur Meldung einer Erhöhung der installierten Leistung der 
Anlage erforderlichen Angaben nicht an das Register übermittelt 
haben und die Meldung nach § 71 Nr. 1 noch nicht erfolgt ist, (…)“ 

 Neu: Anlagenbetreiber-Jahresmeldung nach § 71 Nr. 1 EEG 2017 
kann Sanktion der Nicht-Registrierung teilweise heilen.  
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EEG 2017: Sanktionierungen von Nicht-

Anmeldung von EEG-Anlagen (II) 

 Aber: Trotzdem Teilabsenkung der Förderung, wenn 

Kalenderjahresmeldung erfolgt, aber Anlagenregister-Meldung 

unterbleibt (§ 52 Abs. 3 EEG 2017): 

 „Der anzulegende Wert verringert sich um jeweils 20 Prozent, wobei 

das Ergebnis auf zwei Stellen nach dem Komma gerundet wird, 

 1. solange Anlagenbetreiber die zur Registrierung der Anlage 

erforderlichen Angaben nicht an das Register übermittelt haben, 

aber die Meldung nach § 71 Nr. 1 erfolgt ist, oder 

 2. solange und soweit Anlagenbetreiber einer im Register 

registrierten Anlage eine Erhöhung der installierten Leistung der 

Anlage nicht nach Maßgabe der Rechtsverordnung nach § 93 

übermittelt haben, aber die Meldung nach § 71 Nr. 1 erfolgt ist.“ 

 Ist nur relevant, wenn die Registrierung nicht vorher erfolgt ist! 
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EEG 2017: Sanktionierungen von Nicht-

Anmeldung von EEG-Anlagen (III) 

 Änderung der Sanktionen gilt ab 1. August 2014 auch für 
Bestandsanlagen:  

 § 100 Abs. 1 Satz 5 EEG 2017:  

 „§ 52 Absatz 3 ist nur für Zahlungen für Strom anzuwenden, der 
nach dem 31. Juli 2014 eingespeist wird; bis zu diesem 
Zeitpunkt ist die entsprechende Bestimmung des Erneuerbare-
Energien-Gesetzes in der am 31. Juli 2014 geltenden Fassung 
anzuwenden. Ausgenommen von der Bestimmung in Satz 5 
sind Fälle, in denen vor dem 1. Januar 2017 ein Rechtsstreit 
zwischen Anlagenbetreiber und Netzbetreiber rechtskräftig 
entschieden wurde. Für Anlagenbetreiber, deren Anlagen vor 
dem 1. Januar 2016 in Betrieb genommen wurden, wird der 
Zahlungsanspruch nach Satz 5 erst am 1. Januar 2017 fällig.“ 

 § 100 Abs. 2 Satz 2 EEG 2017:  

 „Absatz 1 Satz 2 bis 8 ist auch auf Anlagen nach Satz 1 
anzuwenden.“ 
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EEG 2017: Sanktionierungen von Nicht-

Anmeldung von EEG-Anlagen (IV) 

EEG-Anlage im    Rechtsfolge, wenn AB nicht gemeldet hat bis: 

Anwendungsbereich von 

 

  IBN 3 Wochen  Jahresmeldung    BNetzA-  

          Registrierung 

1. EEG 2017         0%      0%             80%                             100% 

 

2. EEG 2014 IBN 3 Wochen  Jahresmeldung   BNetzA- 

       Registrierung 

a) bis 31.12.2016:          0%  0%            0%            100% 

b) rückwirkend   

    ab 01.01.2017          0%       0%            80%                              100% 

 

Handelt es sich beim meldepflichtigen Ereignis nicht um eine Inbetriebnahme, gilt Entsprechendes. 

 

• Problem: BGH hat mit Urteil vom 5. Juli 2017 festgestellt, dass § 52 Abs. 3 
EEG 2017 nicht für Anlagen nach dem EEG 2012 gilt, wenn deren Sanktion 
aus § 17 Abs. 2 EEG 2012 resultierte.  

• Dann bleibt Sanktion wie bisher, d.h. Marktwert bis 31.07.2014 und null ab 
01.08.2014.  
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 BGH: § 100 Abs. 2 Satz 1 Nr. 3b EEG 2017 sei lex specialis zu § 100 Abs. 

1 Satz 5 EEG 2017.  

 „3. § 25 des Erneuerbare-Energien-Gesetzes in der am 31. Dezember 

2016 geltenden Fassung (ist) mit folgenden Maßgaben anzuwenden (…): 

 b) für Betreiber von Anlagen zur Erzeugung von Strom aus solarer 

Strahlungsenergie, die nach dem 31. Dezember 2011 in Betrieb 

genommen worden sind, ist § 25 Absatz 1 Satz 1 des Erneuerbare-

Energien-Gesetzes in der am 31. Dezember 2016 geltenden Fassung 

anzuwenden, solange der Anlagenbetreiber die Anlage nicht nach § 17 

Absatz 2 Nummer 1 Buchstabe a des Erneuerbare-Energien-Gesetzes in 

der am 31. Juli 2014 geltenden Fassung als geförderte Anlage im Sinn 

des § 20a Absatz 5 des Erneuerbare-Energien-Gesetzes in der am 31. 

Juli 2014 geltenden Fassung registriert und den Standort und die 

installierte Leistung der Anlage nicht an die Bundesnetzagentur mittels 

der von ihr bereitgestellten Formularvorgaben übermittelt hat“. 

 

EEG 2017: Sanktionierungen von Nicht-

Anmeldung von EEG-Anlagen (V) 
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 Kritik am BGH-Urteil: 

 Angebliche lex specialis, die aber lex prior ist, wird normaler-

weise von lex posterior verdrängt, und nicht anders herum.  

 Bereits § 100 Abs. 1 Satz 5, 2. Halbsatz, EEG 2017 hat für 

Anlagen mit Inbetriebnahme vor 1. August 2014 die 

Anwendung von § 52 Abs. 3 EEG 2017 angeordnet.  

 BGH übersieht § 100 Abs. 2 Satz 2 EEG 2017, der 

ausdrücklich Anwendbarkeit von § 52 Abs. 3 EEG 2017 auf 

Anlagen nach EEG 2012 und älter anordnet.  

 Gesetzesbegründungen und vom BGH zitierte Antworten der 

BReg auf „kleine Anfragen“ beziehen sich ausdrücklich auch 

auf Anlagen nach EEG 2012.  

EEG 2017: Sanktionierungen von Nicht-

Anmeldung von EEG-Anlagen (VI) 
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EEG 2017: Sanktionierungen von Nicht-

Anmeldung von EEG-Anlagen (VII) 

 Außerdem: § 52 Abs. 3 EEG 2017 greift nur, wenn Anlagenbetreiber 

„Meldung nach § 71 Nr. 1“ EEG 2017 abgegeben hat.  

 Nach Auffassung des BGH im Urteil vom 5.7.2017, Rdn. 39, umfasst 

die Meldung nach § 71 Nr. 1 i.V. mit § 52 Abs. 3 EEG 2017 „die 

Mitteilung aller für die Endabrechnung des jeweils vorangegangenen 

Kalenderjahres erforderlichen Daten an den Netzbetreiber“.  

 Meldung nach § 71 Nr. 1 EEG 2017 ist daher nicht das 

Netzanschlussbegehren oder die Anmeldungs-Meldung des 

Anlagenbetreibers, sondern die Kalenderjahresendmeldung. 

 Meldung wirkt auch nicht zum Inbetriebnahmedatum zurück, sondern 

Absenkung auf 20% tritt erst mit Vornahme der 

Kalenderjahresendmeldung ein. Davor Absenkung auf null.  

 Genaue Klärung durch weitere anhängige BGH-Urteile.  
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Sanktionen außerhalb des EEG-

Förderregimes 

 § 15 AnlRegV hat für folgende Fälle Ordnungswidrigkeiten festgestellt:  

 Ordnungswidrig im Sinne des EEG handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig 

 1. entgegen § 3 Abs. 1 Satz 1, § 4 Abs. 1 oder § 6 Abs. 1 Satz 1 Nr. 6 

AnlRegV eine Anlage oder eine Genehmigung nicht oder nicht rechtzeitig 

registrieren lässt, 

 2. entgegen § 3 Abs. 2, § 4 Abs. 2 oder § 6 Abs. 2 Satz 2 eine Angabe 

nicht richtig übermittelt, 

 3. entgegen § 5 Abs. 1, auch in Verbindung mit Abs. 2, eine Änderung 

nicht, nicht richtig oder nicht rechtzeitig übermittelt oder 

 4. einer vollziehbaren Anordnung nach § 10 Absatz 3 zuwiderhandelt. 

 OWi liegt daher v.a. vor bei  

 Nichtmeldung einer BImSchG-Genehmigung einer EEG-Anlage und  

 Nichtmeldung einer Leistungsreduktion oder Außerbetriebnahme einer 

EEG-Anlage.  
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Weitere Folgen nicht erfolgter Meldungen 

 § 22 Abs. 2 Nr. 2 EEG 2017:  

 Übergangsregelung für Windenergieanlagen an Land nicht anwendbar, wenn die 

BImSchG-Genehmigung nicht vor dem 1. Februar 2017 mit allen erforderlichen 

Angaben an das Register gemeldet worden ist.  

 § 36 Abs. 1 EEG 2017:  

 WEA an Land müssen mit den erforderlichen Daten drei Wochen vor dem 

Gebotstermin als genehmigt an das Register gemeldet worden sein (ähnlich in § 39 

EEG 2017 für Biomasseanlagen).  

 § 38 Abs. 2 EEG 2017: 

 Der Antrag auf Zahlungsberechtigung für Solaranlagenmuss u.a. die Nummer 

enthalten, unter der die Solaranlagen an das Register gemeldet worden sind, oder 

eine Kopie der Meldung an das Register, 

 § 38a Abs. 1 Nr. 2 EEG 2017:  

 Zahlungsberechtigung für Solaranlagen darf nur ausgestellt werden, wenn für die An-

lagen alle erforderlichen Angaben an das Register gemeldet worden sind oder diese 

Angaben im Rahmen des Antrags nach § 38 Abs. 1 EEG 2017 gemeldet werden.  
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Schluss 
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